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Vorwort 

iDie vorliegende Arbeit ist Ende 1983 am Fachbereich Gesellschafts-
wissenschaften und Philosophie der Philipps-Universität Marburg ein-
gereicht und dort im Juli 1984 als Dissertation angenommen worden. 
Zum Zeitpunkt ihrer A:bgabe mehrten sich die ersten Anzeichen, daß 
die seit Jahren in der Bundesrepublik hergestellte Einigkeit hinsicht-
lich der Ausgestaltung der anstehenden Rentenreform zu schwinden 
schien. Hatte über Jahre kein Zweifel mehr darüber bestehen können, 
daß die jahrzehntelang geführte Diskussion über eine als notwendig 
erachtete grundlegende Neuordnung der überkommenen sozialen AI-
terssicherung der Frau in eine Heform des Hinterbliebenenrentenrechts 
auf Basis eines Teilhabe ... Modells einmünden sollte, wurden nunmehr 
Stimmen laut, die diese Eintracht in Frage stellten. 

,Ein halbes Jahr später haben sich diese Anzeichen zur Gewißheit 
v'erdichtet. Allerdings wäre es falsch, daraus den Schluß abzuleiten, die 
Diskussion habe auf diese Weise zumindest sozial- und rentenpolitisch 
wieder einen Teil ihrer früheren Komplexität und Reformoffenheit zu-
rückerlangt. Aufgelöst hat sich offensichtlich einzig der breite Konsens 
zugunsten der Teilhabe-Rente innerhalb eines unverändert restriktiven 
Rahmens. Gerade in diesen Tagen ist der BMA vom bisher mitprokla-
mierten Modell abgerückt und hat sich in einem Diskussionsentwurf 
das seit geraumer Zeit verstärkt als Lösungsvariante gesehene sog. An-
rechnungsmodell mit Freibetrag offiziell zu eigen gemacht. 

Führt man diese Konzeption auf ihr Grundmuster zurück, dann soll 
zukünftig das tradierte Witwenrentenrecht grundsätzlich auf alle Hin-
terbliebenen Anwendung finden. übersteigen indes die stets in voller 
Höhe garanHerten eigenständigen Anrechte einen (derzeit mit 900,- DM 
bezifferten) Freibetrag, sollen 40 Ofo des darüber hinausgreifenden Ein-
kommens auf die derivative Leistung angerechnet werden. 

Ohne an dieser ,Stelle eine Analyse dieses Vorschlags leisten zu kön-
nen oder zu wollen, scheinen mir freilich vornehmlich mit Blick auf die 
hier vorgelegte Untersuchung, aber auch hinsichtlich der weiteren 
sozial- und frauenpolitischen Diskussion, insbesondere zwei einord-
nende Anmerkungen hilfreich zu sein. Zum einen sei darauf hingewie-
sen, daß die Unterschiede zwischen Anrechnungsmodellen und der bis-
her konsensfähigen Teilhabevariante im Grundsatz allein terminologi-
scher Natur sind. Abgesehen von der nunmehr offen konservierten 
Unterhaltsersatzkonzeption des bisherigen Hinterbliebenenrechts sticht 
der enge innere Zusammenhang beider Konzeptionen sofort ins Auge, 
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wenn das Teilhabe-Modell entsprechend aufgeschlüsselt wird. Bei 
einem Teilhabesatz von 70% erhält der Hinterbliebene - in der Dik-
tion des Anrechnungsmodells formuliert - bei Garantie der selbster-
worbenen Anwartschaften gleichzeitig 70% der Originärrente des Ver-
storbenen unter Anrechnung von 30% seiner eigenen Versicherungs-
leistung. ,Andererseits kann das Anrechnungsmodell faktisch ebenso als 
60-%-Teilhabe-Rente interpretiert werden. Modifizierend wirkt ledig-
lich die rentenrechtlich bisher völlig ungebräuchliche Freibetragsgrenze, 
die den Fürsorgecharakter der akzessorischen 'Leistung um so deutlicher 
hervorhebt - deren Variabilität freilich analog dem Teilhabesatz die 
allseits verlangte Finanzneutralität der Neuordnung garantieren kann. 
Für eine sozial- und verteilungspolitische Bewertung des Anrechnungs-
modells scheinen mir hier erste wertvolle Hinweise geliefert. 

{Mehr noch verdeutlicht dieser kurze Vergleich allerdings, daß die für 
die zukünftige Stellung der Frau im GRV -System zentrale Entwick-
lungstendenz der späten 70er und frühen 80er Jahre in keiner Weise 
mehr verschoben wird: die sukzessive Reduktion einer einstmals vi,el-
beschworenen gesellschafts- und sozialpolitischen Forderung - Gleich-
stellung der Frau (auch) im Rentenrecht; nachhaltiger Ausbau ihrer 
eigenständigen Sicherungsanspruche - zur weithin bloßen Anpassung 
geschlechtsdifferenzierender Normtexte des tradierten (Hinterbliebe-
nen-}Rentenrechts an die Interpretationsmaximen eines formalen 
Gleichberechtigungsbegriffs (bzw. den daraus vom BVerfG abgeleiteten 
Konsequenzen). Nicht zuletzt unter dem Aspekt, die dafür verantwort-
lichen sozioökonomischen und rechtlichen Bestimmungsgrunde und ihre 
zahlreichen Implikationen aufzuzeigen, ist die vorliegende Arbeit ent-
standen. 

Es fällt leicht, an dieser 'Stelle einen besonderen Dank an Herrn Prof. 
Dr. Peter Römer anzuschließen, da er mir nicht zuletzt den Anstoß zur 
Bearbeitung des Themas gab. Ebenso herzlich s'ei Herrn Prof. Dr. Dr. 
h. c. Broermann für die freundliche Aufnahme der A~beit in die Sozial-
politische Schriftenreihe gedankt. Von unschätzbarem Wert für mich 
waren die Unterstützung und das Vertrauen meiner Mutter, deren bis-
heriges eigenes Leben st'ets zugleich Beispiel und Ansporn für mich sein 
konnte, auch in schwierigen Situationen nicht zu verzagen. Genauso-
wenig selbstverständlich waren die kaum endende Geduld und die stete 
Hilfestellung durch meine Lebensgefährtin Barbara - und wenn ihr 
,nur' zu danken wäre, weil sie es ermöglichte, daß aus dem Gelegen-
heitsjogger nebenbei mit viel Freude noch ein Marathonläufer werden 
konnte. 

Berlin, im August 1984 
ChTistopher Hermann 
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